VfL Erp 1927/32 e. V.   - Alte Herren -

Turnierordnung
Kleinfeldturnier vom 22.05.2008-24.05.2008

Die Spiele werden nach den Satzungen des WFV ausgetragen.

Zudem gelten folgende Bestimmungen:

1.
Gespielt wird mit einem Torwart und sechs Feldspielern. Es können beliebig viele Spieler ein- und ausgewechselt werden.

Gespielt wird von 16m-Linie zu 16m-Linie bei voller Platzbreite (Einschränkung der Platzbreite behalten wir uns vor)  auf 5 x 2 Meter-Jugendtore.

Die Abseitsregel ist aufgehoben. Es werden kurze Ecken ausgeführt.

2.
Das Mindestalter beträgt 30 Jahre zum jeweiligen Spieltag 

(Spielerpässe sind vorzulegen).  

3.
Sollte ein Spieler in mehreren Vereinen Mitglied sein, kann er im laufenden Wettbewerb nur für einen Verein spielen.

4.
Die Spiele der Vor- und Endrunde sowie die Endspiele dauern alle 2 x 13 Minuten.

5.
Für die Endrunde qualifizieren sich die ersten beiden Mannschaften jeder Vorrundengruppe.

Die beiden Gruppenersten der Endrunde bestreiten das Finale, die beiden Gruppenzweiten das Spiel um Platz 3.

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Ist diese gleich, entscheiden die mehr geschossenen Tore. Sollte auch hier Gleichheit bestehen, entscheidet der direkte Vergleich. Bei Unentschieden erfolgt schließlich ein 7m-Schießen mit höchstens 1 m Anlauf. Jede Mannschaft schießt 5 Siebenmeter, danach ggf. bis zur Entscheidung nach üblichem Modus.

Sollte das Spiel um Platz 3 nach regulärer Spielzeit nicht entschieden sein, erfolgt ein 7m-Schießen nach oben geschildertem Modus.

Beim Finale erfolgt vor einem evtl. 7m-Schießen eine Verlängerung von 1 x 5 Minuten.

6.
Bei Regelwidrigkeiten können die Schiedsrichter Zeitstrafen verhängen.

Gelb-Rot
=
Ausschluss für 3 Minuten

Rot

=
Ausschluss für das laufende Spiel 

(ohne Konsequenz für folgende Spiele)

7.
Tritt eine Mannschaft zu der im Spielplan angegebenen Anstoßzeit nicht an, so wird das Spiel mit 3 Punkten und 2:0 Toren für den Gegner gewertet. Dies gilt auch bei groben Regelverstößen (z. B. verschuldeter Abbruch eines Spiels, o. Ä.).

8.
Tritt eine Mannschaft trotz Zusage beim Turnier (bzw. bei Weiterkommen am Finaltag) nicht an, ist dem Veranstalter eine Ausfallentschädigung in Höhe von 50,- EURO zu zahlen.      

9.
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Haftung für Geld oder Wertsachen bzw. Sachschäden übernommen wird.

Desweiteren sind die am Sportplatz Erp abgestellten Fahrzeuge durch den Veranstalter nicht versichert; es wird auch hier keine Haftung übernommen.

Mit ihrer Zusage erkennen die Vereine diese Turnierordnung an.
- Änderungen vorbehalten -

